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Praxen, die versuchen Personal anzuwerben, 
stoßen oft auf eine schwer zu überwinden-
de  Hürde: den Mangel an Wohnraum. Wer 
vor Ort kein bezahlbares Dach über dem 
Kopf findet, kommt auch nicht zum Arbei-
ten. Darunter leidet nicht nur die zahnmedi-
zinische Versorgung, sondern das gesamte 
Gesundheitswesen und die Pflege. Die BLZK 
sieht in der Fachkräftegewinnung für die 
Praxen eine zentrale Herausforderung und 
hat mehrere Veranstaltungen des Netzwerks 
Health Care Bayern über Wohnraum für Per-
sonal verfolgt. 

Als teuerstes Pflaster Deutschlands hat sich 
München für dieses Jahr 1 000 Wohnein-
heiten für Auszubildende zum Ziel gesetzt. 

Wohnraum schaffen – 
Fachkräfte gewinnen
Politische Ansätze gegen die Wohnungsnot für Gesundheits- und Pflegeberufe

Geplant ist zudem, Wohnraum für Be-
rufseinsteiger mit befristetem Arbeits-
verhältnis in der Daseinsvorsorge zu 
schaffen – also auch für Zahnmedizi-
nische Fachangestellte, wie die städti-
sche Referentin auf Nachfrage der BLZK 
bestätigte. 

Doch nicht nur die öffentliche Hand ist 
gefordert. Der Projektentwickler einer 
Discounterkette zeigte, dass statt der 
alten Standardfilialen Mixed-Use-Kon-
zepte mit teils sozialgeförderten Wohn-
einheiten und Kitas entstehen können.

Welche Möglichkeiten zum schnelleren 
und günstigeren Bauen die seit Januar 

geltende Reform der Bayerischen Bauord-
nung bringt, beleuchtete Josef Schmid, 
Mitglied im Bauausschuss des Bayerischen 
Landtags: Bauanträge sind nun schneller 
zu bearbeiten, es gibt Erleichterungen 
bei der Stellplatzpflicht wie beim Dach-
geschossausbau. Das wird die Wohnungs-
not und erst recht die Personalknappheit 
nicht schlagartig beenden. Immerhin aber 
hat die Politik den Zusammenhang zwi-
schen Wohnraum- und Fachkräftemangel 
erkannt und bringt erste Lösungen auf 
den Weg. 

Julika Sandt

Leiterin der Stabsstelle Politik der BLZK

Konstanzprüfungen werden bei dentalen 
Röntgengeräten im 1-Monats-Intervall 
durchgeführt. In der Vergangenheit konnte 
die zahnärztliche Stelle das 1-Monats-Inter-
vall auf drei Monate verlängern. Seit 1. Mai 
2025 gibt es in Bayern zusätzlich ein neues 
Verfahren, bei dem der Strahlenschutzver-
antwortliche selbst das Intervall verlängern 
kann. Voraussetzung dafür ist die Einhal-
tung definierter Qualitätsanforderungen 
und eine entsprechende Dokumentation. 
Diese Neuerung erleichtert die Abläufe im 

Erleichterungen bei 
Konstanzprüfungen
Intervallverlängerung durch 
Strahlenschutzverantwortlichen künftig möglich 

Praxisalltag und stärkt die Eigenverant-
wortung.

Auf der Website der BLZK gibt es In-
formationen zum neuen Verfahren so-
wie ein Formular zur Verlängerung des 
Prüfintervalls. Dieses Formular muss zu-
nächst nur ausgefüllt und in der Praxis 
aufbewahrt werden. Es muss erst zu 
der alle drei Jahre stattfindenden Qua-
litätsprüfung bei der Röntgenstelle der 
Bayerischen Zahnärzte (RBZ) eingereicht 

werden – und nur dann, wenn die Verlän-
gerung tatsächlich genutzt wurde.

Weitere Informationen zum Verfahren 
finden Sie unter 

blzk.de/blzk/site.nsf/id/
pa_verlaengerung_intervall_
konstanzpruefungen.html

Röntgenstelle der Bayerischen Zahnärzte 

(RBZ), Nürnberg
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Bema-Nr. 38: Wortlaut im Focus

Abrechnung transparent

Wortlaut der Bema-Nr. 38

Nachbehandlung nach chirurgischem Ein-
griff oder Tamponieren oder dergleichen, 
je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, als 
selbständige Leistung, je Sitzung

Zahnärztliche Leistung

Die Bema-Nr. 38 deckt verschiedene 
Leistungen ab: Nachbehandlung nach 
chirurgischen Eingriffen oder Tamponie-
ren oder dergleichen.

Wenn für die Behandlung von er-
schwertem Zahndurchbruch bzw. ent-
zündlichen Zahn� eischtaschen (Den-
titio dif� cilis bzw. Perikoronitis) das 
Einlegen, Wechseln oder Entfernen 
einer Drainage notwendig ist, kann 
die Bema-Nr. 38 auch ohne vorherige 
chirurgische Maßnahme wie z. B. Inzi-
sion oder Exzision abgerechnet werden. 
(Urteil SG Postdam Az. S 1 KA 19/22 
vom 6. Dezember 2023)

Abrechnungsbestimmung 
(Nr. 1 und 2)

Nachbehandlungen sind abrechnungsfä-
hig, wenn sie in besonderen Sitzungen, 

nicht jedoch in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit einer Extraktion oder 
Operation erforderlich sind.

Eine Leistung nach Nr. 38 kann nicht 
neben Leistungen nach den  Nrn. 36 
(Nbl1), 37 (Nbl2) oder 46 (XN) abgerech-
net werden, soweit Maßnahmen in dersel-
ben Sitzung an derselben Stelle erfolgen.

Fazit

Für die Abrechnung der zahnärztlichen 
Leistung ist der Wortlaut der Bema-Nr. 
maßgeblich.

Bei der Behandlung von Dentitio dif� cilis 
oder Perikoronitis kann für das
• Einbringen bzw. Entfernen einer Tam-

ponade oder Drainage, ohne voraus-
gegangen chirurgischen Eingriff, die 
Bema-Nr. 38 (N) 

• Aufbringung von auf der Mund-
schleimhaut haftenden Medikamen-
ten die Bema-Nr. 105 (Mu) 

abgerechnet werden.

Barbara Zehetmeier

KZVB Abrechnungswissen

Diese Tipps geben Ihnen eine einfache Übersicht zur Abrechnung der Bema-Nr. 38 (N).

VIRTINAR

UPT – UP TO DATE

Maßnahmen der UPT sollen den 
Behandlungserfolg der PAR-Therapie 
sichern und sind nach Bema-Nr. UPTa-g 
abrechenbar. Diese Fortbildung be-
handelt u.a. die aktuellen Regelungen 
der PAR-Richtlinie zur Leistung UPT 
(welche ab 1. Juli in Kraft tritt), zeit-
liche Vorgaben und Maßnahmen wie 
Mundhygienekontrolle, Reinigung und 
subgingivale Instrumentierung.

Es stehen drei Termine zur Auswahl. 
Die Inhalte sind jeweils gleich. 

Montag, 30.06.25

Montag, 07.07.25

Montag, 21.07.25

Die Veranstaltung ist kostenfrei und � ndet 
über Zoom statt. Die Zugangsdaten er-
halten Sie per E-Mail.

ANMELDUNG

Dauer: 18 bis 18:45 Uhr

https://www.kzvb.de/
praxisfuehrung/fortbildungstermine/
veranstaltungsanmeldung/detail/
upt-up-to-date
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KURS THEMA/REFERENT DATUM, ORT € PKT FÜR WEN?

B95901-3 Prophylaxe Aufbaukurs
Tatjana Herold, Julia Ruppert

23. Juni - 14. Juli, 9 Uhr
München Akademie

950 0 ZAH/ZFA

B75712 Willkommen am Telefon - Der erste Eindruck
Brigitte Kühn

25. Juni, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

405 8 PP

B65122 Die Angst vergeht - der Zauber bleibt! Umgang mit ängstlichen Kindern und Eltern
Annalisa Neumeyer

25. Juni, 9 Uhr
München Flößergasse

395 7 ZA, ZÄ, PP

B55267 Update-Workshop für QMB und Hygienebeauftragte 
Brigitte Kenzel, Ria Röpfl

25. Juni, 9 Uhr
ONLINE-Fortbildung

395 8 ZA, ZÄ, PP

B75745 Schienenherstellung im Praxislabor 
Konrad Uhl

25. Juni, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

405 0 PP

B55210 Social Media - Neue Wege der Patienten- und Mitarbeitergewinnung
Sabine Nemec

25. Juni, 14 Uhr
ONLINE-Fortbildung

295 4 ZA, ZÄ, PP

B75620-6A BWL 6A - Erfolgreiche Personalarbeit: Ein Praxiskonzept 
Stephan Grüner

26. Juni, 14 Uhr
Nürnberg Akademie

125 5 ZA, ZÄ, ASS, PM

B75620-6B BWL 6B - Mitarbeiterführung, Ausbildungswesen, Arbeitsrecht
Stephan Grüner, Thomas Kroth

27. Juni, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

B65731 Kieferrelease - Entkrampftes Behandeln bei 
der zahnärztlichen Therapie und PZR
Simonetta Ballabeni

28. Juni, 9 Uhr
München Flößergasse

405 11 ZA, ZÄ, PP

B65732 Intensiv-Kurs Verwaltung
Susanne Eßer

30. Juni, 9 Uhr
München Flößergasse

495 0 PP

B65693 Hygienebeauftragte/-r eazf 
Brigitte Kenzel und Ria Röpfl

2. - 4. Juli, 9 Uhr
München Flößergasse

675 24 PP

B65733 Sehtraining für visuell beanspruchte Augen in der Zahnarztpraxis 
Doris Lederer

2. Juli, 9 Uhr
München Akademie

405 11 ZA, PP

B55211 Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz 
Dr. Christian Öttl

2. Juli, 14 Uhr
ONLINE-Fortbildung

115 9 ZA, ZÄ

B75149 Chirurgie und Implantologie - Basiskurs 
Dr. Daniel Schulz

4. Juli, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

525 11 ZA, ZÄ

B65123 Einführung in die Zahnärztliche Hypnose 
Uwe Rudol

4. - 5. Juli, 14 Uhr
München Akademie

795 15 ZA, ZÄ

B75150 Chirurgie und Implantologie - Aufbaukurs 
Dr. Daniel Schulz

5. Juli, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

525 11 ZA, ZÄ

B65124 Medizin-Update für Zahnmediziner - Schulmedizinisches Wissen aus erster Hand
Dr. Marc Hünten

5. Juli, 9 Uhr
München Flößergasse

395 6 ZA, ZÄ

B65139 Tag der Akademie: Bruxismus und CMD - Kein Buch mit sieben Siegeln 
Prof. Dr. Jens Christoph Türp

5. Juli, 9.30 Uhr
München Flößergasse

225 7 ZA, ZÄ

B65734 Röntgenkurs für ZFA zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz 
Dr. Christian Öttl

7. - 9. Juli, 9 Uhr
München Akademie

485 0 PP

B75714 Abrechnung Compact - Modul 2: Parodontologische Leistungen 
Irmgard Marischler

8. Juli, 9.30 Uhr
Nürnberg Akademie

405 8 PP

B75151 Präventionskonzept Arbeitsschutz: Erstschulung BuS-Dienst 
Matthias Hajek

9. Juli, 14 Uhr
Nürnberg Akademie

295 6 ZA, ZÄ

B65125 Klinische Funktionsdiagnostik - Nicht nur bei CMD 
Dr. Wolf-Dieter Seeher, Prof. Dr. Dr. Andreas Kolk

11. - 12. Juli, 9 Uhr
München Akademie

895 22 ZA, ZÄ

B55640 Der Weg zur erfolgreichen Praxisabgabe 
Dr. Thomas Rothammer, Michael Weber, Stephan Grüner, Daniel Lesser

12. Juli, 9 Uhr
Regensburg Seminar-
zentrum

75 8 ZA, ZÄ

B55650 Niederlassungsseminar BLZK/KZVB für Existenzgründer 
Dr. Thomas Rothammer, Stephan Grüner, Michael Weber, Daniel Lesser

12. Juli, 9 Uhr
Regensburg Seminar-
zentrum

75 8 ZA, ZÄ, ASS

B35402 Prothetische Assistenz 
ZÄ Manuela Gumbrecht

14. - 17. Juli, 9 Uhr
München Akademie

750 0 PP

B75685 Qualitätsmanagementbeauftragte/r eazf (QMB) 
Brigitte Kenzel, Ria Röpfl

15. - 18. Juli, 9 Uhr
Nürnberg Akademie

850 32 PP

Fortbildungen
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Scottis Praxistipp
Urlaubskürzung während der Elternzeit

Arbeitgeber dürfen den Urlaub ihrer Mitarbeiter während der Elternzeit kürzen, aber nur, wenn sie dies ihnen gegenüber ausdrück-
lich erklären. Versäumen sie das, bleibt der volle Urlaubsanspruch bestehen. Dies kann bei einer Kündigung nach der Elternzeit 
teuer werden. Auf was Sie in diesem Fall achten müssen, erläutert Ihnen Rechtsanwältin Alexandra Novak-Meinlschmidt aus der 
Kanzlei drpa – Regensburg.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Dr. Rüdiger Schott, Vorsitzender des Vorstands der KZVB
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Gemäß § 17 Abs. 1 des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) besteht für 
Arbeitgeber das Recht, den Erholungs-
urlaub von Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeitern für jeden vollen Kalendermonat 
der Elternzeit anteilig zu kürzen. Diese 
Kürzung erfolgt jedoch nicht automatisch, 
sondern muss ausdrücklich erklärt werden. 
Versäumt der Arbeitgeber dies, bleibt der 
Urlaubsanspruch vollumfänglich bestehen. 
Im Rahmen einer Kündigung nach Ende 
der Elternzeit kann dies für den Arbeitge-
ber teuer werden, da sämtliche Urlaubs-
ansprüche aus der Elternzeit dann in vollem 
Umfang bestehen bleiben und abgegolten 
werden müssen. Nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ist eine Urlaubskürzung 
nicht mehr zulässig. Das Kürzungsrecht gilt 
jedoch nur für die Elternzeit – nicht für die 
Zeit der gesetzlichen Mutterschutzfristen 
oder eines etwaigen Beschäftigungsver-
bots. Während dieser Zeit darf der Erho-
lungsurlaub nicht gekürzt werden.

Wichtige Hinweise 
zur Urlaubskürzung

Form der Kürzungserklärung:
Die Urlaubskürzung bedarf einer eindeu-
tigen Erklärung des Arbeitgebers. Eine 
bestimmte Form ist nicht vorgeschrie-

ben. Aus Beweisgründen empfiehlt sich 
jedoch die Schriftform. Die Erklärung 
kann auch im Vorfeld oder während 
der Elternzeit ausgesprochen werden – 
spätestens jedoch bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Der bloße Ausweis 
einer bestimmten Anzahl von Urlaubs-
tagen in den Entgeltabrechnungen stellt 
ohne Hinzutreten weiterer Anhaltspunkte 
regelmäßig keine Kürzungserklärung im 
Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG dar.

Zeitpunkt der Erklärung

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, die Erklärung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt abzugeben. Im bestehenden 
Arbeitsverhältnis kann der Arbeitgeber sein 
Kürzungsrecht vor, während und nach dem 
Ende der Elternzeit ausüben, aber nicht vor 
der Erklärung des Berechtigten Elternzeit in 
Anspruch zu nehmen. Nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ist eine Kürzung 
nicht mehr möglich.

Umfang der Kürzung

Die Kürzung kann für jeden vollen Ka-
lendermonat der Elternzeit erfolgen. 
Teilmonate sind von der Kürzung nicht 
betroffen.

Auswirkungen bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses:
Wird das Arbeitsverhältnis während oder 
im unmittelbaren Anschluss an die Eltern-
zeit beendet, ist zu prüfen, ob ein Rest-
urlaubsanspruch besteht. Wurde keine 
Kürzung ausgesprochen, ist der Urlaub 
in der Regel abzugelten.

Rücknahme der Kürzung

Einmal wirksam erklärte Kürzungen kön-
nen nur mit Zustimmung des Mitarbeiters 
rückgängig gemacht werden.

Beispiele

1. Eine Mitarbeiterin hat einen Urlaubs-
anspruch von 30 Tagen pro Jahr und be-
findet sich vom 5. Januar bis zum 15. De-
zember eines Jahres im Erziehungsurlaub. 
Wird der Urlaub wirksam gekürzt, redu-
ziert sich der Urlaubsanspruch für dieses 
Jahr um 25 Tage (10 volle Monate × 2,5 
Tage/Monat), also auf 5 Tage.

2. In einem aktuellen Verfahren vor dem 
Bundesarbeitsgericht (BAG-Urteil vom 
16.04.2024, Az.: 9 AZR 165/23) hat eine 
Mitarbeiterin erfolgreich 25.000 Euro 
Urlaubsabgeltung eingeklagt. Im Jahr 
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eher ein breites Angebot sinnvoll. Wel-
che Vorteile bietet eine Praxisübernahme 
gegenüber einer Neugründung? In der 
Beratung des ZEP wird die persönliche 
Beantwortung dieser Fragen stets um die 
betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und 
rechtlichen Aspekte ergänzt, um ein um-
fassendes Bild zu erstellen und zu einer 
optimalen Lösung zu gelangen. 

Überblick schaffen mit der 
Praxisbörse der BLZK 

Herrscht Klarheit über die grundlegen-
den Kriterien für die Existenzgründung, 
empfi ehlt Heitzmann die Praxisbörse der 
BLZK. Sie listet bayernweit Praxisabga-
ben mit entsprechender Filterfunktion für 
die Art der Praxis und den Standort auf. 
Zudem können angehende Gründer 
selbst ein Praxisgesuch kostenfrei ein-
stellen. Bei den Praxisbörsen von Den-
taldepots oder Agenturen empfiehlt 
die Beraterin, sich das Angebot genau 
anzusehen. Paketlösungen sind auf den 

ersten Blick oft verlockend. Allerdings 
gilt es darauf zu achten, durch die Ge-
samtlösung die freien Entscheidungs-
möglichkeiten in Bezug auf künftige 
Geschäftspartner (Steuer-, Rechts-, Ver-
sicherungsberater, Bank, Depot) nicht 
zu verlieren. 

Im nächsten Schritt sieht das Beratungs-
konzept des ZEP eine Lotsenfunktion 
vor. Wird eine Praxisübernahme konkre-
tisiert, kann eine Betriebswirtschaftliche 
Betrachtung des Projekts vorgenommen 
werden. Unter anderem werden die zu 
erwartenden Einnahmen und Ausgaben 
analysiert. 

Dabei werden bayernweite Vergleichszah-
len herangezogen. Darüber hinaus kön-
nen der Grundriss und die Praxisräume, 
der Investitionsbedarf und die Personal-
situation betrachtet werden. Außerdem 
erhalten bayerische Zahnärzte kostenfrei 
eine umfassende Versicherungs- und Vor-
sorgeberatung.

HILFE FÜR 
EXISTENZGRÜNDER

Das ZEP Zentrum für Existenzgründer 
und Praxisberatung der BLZK bietet 
niederlassungswilligen Zahnärzten 
und Zahnärztinnen in Bayern kosten-
frei eine unabhängige und individuelle 
Erstberatung an. 

Weitere Informationen sowie die 
Möglichkeit einer Terminvereinbarung

                 www.blzk.de/zep

Angestellt zu sein ist wie Provisorium tra-
gen – praktisch, aber nichts für die Ewig-
keit. Eine eigene Praxis ist dagegen wie 
eine gute Krone: Anfangs aufwendig, 
aber wenn sie sitzt, ist sie Gold wert. Die 
Praxis gibt fachliche Selbstbestimmung 
und unternehmerische Gestaltungsfrei-
heit. Sie ist ein Stück Identität, Arbeitsplatz 
für ein ganzes Team und ein handfester 
wirtschaftlicher Wert. Gerade in länd-
lichen Regionen gibt es großen Bedarf 
an zahnärztlicher Versorgung. Wer sich 
dort niederlässt, schafft sich ein berufl i-
ches Zuhause mit echter gesellschaftlicher 
Relevanz.

Für den Berufsstand ist es existenziell, 
dass nicht immer mehr angestellte Kol-
legen in Zahnfabriken bohren, sondern 
dass wir uns den Status der Freiberufl ich-

keit erhalten. Ich bin überzeugt – je ei-
genverantwortlicher wir die Zahnheilkun-
de ausüben, umso besser werden unsere 
Patienten versorgt. Deshalb kämpfe ich 
auch politisch für gute Niederlassungsbe-
dingungen: Bürokratieabbau, leistungs-
gerechte Honorare und attraktive Bedin-
gungen für unsere Fachkräfte. 

Als Kammerpräsident ist es mir ein zen-
trales Anliegen, junge Kolleginnen und 
Kollegen auf dem Weg in die eigene Pra-
xis bestmöglich zu unterstützen. Unsere 
Niederlassungsseminare und die kosten-
freie Erstberatung durch das Zentrum für 
Existenzgründer und Praxisberatung (ZEP) 
der BLZK sind unabhängig von Banken 
oder Depots und bieten höchste Exper-
tise für alle, die ihr eigener Chef werden 
wollen. 

Lust auf Niederlassung

Fahrplan für die 
Gründungsphase

Der Businessplan ist der Fahrplan für die 
ersten Jahre und sollte von einem dies-
bezüglich fachkundigen Steuerberater 
erstellt werden. Er ist notwendig für 
die Bankgespräche bezüglich der Finan-
zierung und eine gute Orientierung für 
die Entwicklung der Praxis in den ersten 
Jahren. In dieser Phase müssen unter-
schiedlichste Aspekte parallel in Angriff 
genommen werden. Hierüber informiert 
das ZEP unabhängig und neutral. So sind 
beispielsweise LfA KFW Darlehen in der 
Regel vor Vertragsabschluss bei der Bank 
zu beantragen. Das Thema Praxisführung 
muss ebenfalls im Vorfeld geklärt wer-
den. Denn vom ersten Tag der neuen 
Praxis an kann eine Begehung durch das 
Gewerbeaufsichtsamt jederzeit erfolgen. 
Nicht zuletzt muss ein Marketingkonzept 
mit Logo, Homepage und Printprodukten 
entwickelt werden.

Bei all den vielfältigen Aufgaben kann 
es sich der Gründer nicht leisten, den 
Überblick zu verlieren. Zusätzliche Unter-
stützung bieten das Kursprogramm Be-
triebswirtschaft und die Niederlassungs-
seminare der eazf GmbH. „Den Blick zu 
schärfen für die relevanten Themen und 
einen Fahrplan für die Gründungsphase 
zu erstellen“, darin sieht Heitzmann die 
Aufgabe des ZEP.

Dagmar Loy

Dr. Dr. Frank Wohl, Präsident der BLZK

Tipps für die 
eigene Praxis

Foto: BLZK

BLZK-Präsident Dr. Dr. Frank Wohl und Katrin Heitzmann vom 
ZEP machen sich gemeinsam stark für die Niederlassung.
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Sind Sie bereit, den Traum von der eige-
nen Praxis zu realisieren? Die Niederlas-
sung ist für viele Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen nach wie vor die erste Wahl, wenn 
es um die berufliche Zukunft geht. Die 
Freiberuflichkeit bietet ein hohes Maß an 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, 
eine gute Einkommensperspektive sowie 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Der Schritt in die Selbstständigkeit erfor-
dert allerdings eine sorgfältige Planung 
und strukturiertes Vorgehen. Schließlich 
sind damit meist Verpflichtungen und 
Verbindlichkeiten über Jahre hinweg 
verbunden. 

Von großer Bedeutung ist es, sich früh-
zeitig mit den anstehenden Fragen aus-
einanderzusetzen. Unterstützung bietet 
hier das Zentrum für Existenzgründer 
und Praxisberatung (ZEP), das 2018 von 
der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer gegründet wurde, mit seiner pro-
fessionellen und vor allem unabhängigen 
Beratung.

Frühzeitig mit der  
Planung beginnen

Im Idealfall erfolgt der erste Kontakt 
noch bevor ein konkretes Objekt im 
Raum steht. Zuständig für die Erstbera-
tung ist Katrin Heitzmann. Sie war nach 
ihrem Studium als angestellte Zahnärztin 
in verschiedenen Praxen tätig, bevor sie 

ZEP der BLZK unterstützt bei der Niederlassung

sich für die Übernahme einer Einzelpraxis 
im Münchner Osten entschied, die sie 15 
Jahre führte. Vor fünf Jahren hat sie diese 
abgegeben und unterstützt seit 2022 das 
ZEP mit ihrem Know-how. 

Eine unabhängige Beratung, wie das ZEP 
sie bietet, hätte sie sich auch bei ihrer eige-
nen Praxisgründung gewünscht. „Jeman-
den, der sich die Zeit nimmt, um mit mir 
gemeinsam aus unterschiedlichen Blick-
winkeln auf die zu übernehmende Praxis 
zu schauen“, so Heitzmann rückblickend. 
Deshalb ist es ihr besonders wichtig, indi-
viduell auf die Situation und die Bedürf-
nisse des Zahnarztes oder der Zahnärztin 
einzugehen, die die kostenfreie Hilfe einer 
Erstberatung in Anspruch nehmen. 

Grundlegende Fragen  
an den Anfang stellen

Zu Beginn stehen meist Grundsatzent-
scheidungen im Vordergrund. Damit die-
se ohne Zeitdruck erfolgen können, ist es 
ratsam, die Beratung etwa ein Jahr vor 
der Existenzgründung in Anspruch zu 
nehmen. Soll die Praxis beispielsweise in 
der Stadt oder eher im ländlichen Raum 
liegen? Dazu sollte sich der Gründer auch 
darüber im Klaren sein, ob er an dem an-
gedachten Standort selbst langfristig le-
ben möchte. Eine Standortanalyse sowie 
die Bedarfsplanung der KZVB sind von 
großem Nutzen. 

Ebenfalls gut durchdacht muss die Frage 
nach der Praxisform sein. Noch immer ist 
die Einzelpraxis die mit Abstand häufigste 
Form der Niederlassung, doch eine Berufs-
ausübungsgemeinschaft (BAG) mit ihren 
unterschiedlichen Rechtsformen kann 
ebenso Vorteile mit sich bringen. Wird 
unter den Inhabern ein kollegiales und 
gemeinschaftliches Verhältnis gepflegt, 
lässt sich in einer BAG beispielsweise die 
Arbeitszeit auf die einzelnen Inhaber fle-
xibel aufteilen. Wer vorübergehend mehr 
Einkommen erzielen will, kann möglicher-
weise mehr arbeiten. Steht im Rahmen der 
Familienplanung dagegen eine Reduzie-
rung der Beschäftigungszeit an, lässt sich 
dies ebenfalls realisieren.

Die Vision hinter der  
Praxisgründung erkennen

Heitzmann ist es deshalb in ihren Gesprä-
chen wichtig zu erfahren, welche Vision 
hinter dem Wunsch nach der eigenen Pra-
xis steckt. Wie soll das künftige Arbeits-
umfeld aussehen? Möchte der zu Beraten-
de Entscheidungen alleinverantwortlich 
treffen oder ist er eher ein Teamplayer? 
Soll die Praxis erweiterbar sein, um später 
eventuell weitere Zahnärzte mit ins Boot 
zu nehmen? Welches zahnärztliche Profil 
wird angestrebt? In überversorgten Gebie-
ten findet man unter Umständen vorteil-
hafte Nischen durch eine Spezialisierung, 
in unterversorgten Gebieten dagegen ist 

Tipps für die  
eigene Praxis

BLZK-Präsident Dr. Dr. Frank Wohl und Katrin Heitzmann vom  
ZEP machen sich gemeinsam stark für die Niederlassung.
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